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Mit dem Gemeinnützigkeitsentbürokratisierungsgesetz will der Gesetzgeber 
das Ehrenamt stärken und Vereine, Stiftungen und andere gemeinnützige 
Organisationen von Bürokratie entlasten. Dazu wurden folgende Maßnah-
men beschlossen:

• Die sog. „Übungsleiterpauschale“ wird von 2.100 € auf 2.400 € und die sog. „Eh-
renamtspauschale“ von 500 € auf 720 € angehoben. Diese Einnahmen sind nicht 
steuer- oder sozialversicherungspfl ichtig. Übungsleitertätigkeiten sind nebenberuf-
liche Tätigkeiten für eine gemeinnützige Organisation oder eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts. Die „Ehrenamtspauschale“ kann für jede Art von Tätigkeit 
für gemeinnützige Vereine, kirchliche oder öffentliche Einrichtungen in Anspruch 
genommen werden.

• Die Frist, in der steuerbegünstigte Körperschaften ihre Mittel verwenden müssen, 
ist um ein Jahr verlängert worden. Bisher mussten diese bis zum Ablauf des auf 
den Zufl uss folgenden Kalenderjahres erfolgen. Dies ermöglicht einen größeren und 
fl exibleren Planungszeitraum für den Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel.

• Steuerbegünstigte Organisationen können durch eine gesetzliche Regelung der sog. 
„Wiederbeschaffungsrücklage“ Mittel zurücklegen, um beispielsweise einen alten 
Pkw durch einen neuen oder größeren zu ersetzen. Eine weitere große Erleichterung 
ist für die sog. freie Rücklage vorgesehen. Körperschaften können das nicht aus-
geschöpfte Potenzial, das sie in einem Jahr in die freie Rücklage hätten einstellen 
können, in den folgenden 2 Jahren ausschöpfen. 

• Im Bürgerlichen Gesetzbuch ist eine Regelung eingeführt, die die zivilrechtliche Haf-
tung von Vereinsmitgliedern oder Mitgliedern von Vereinsorganen auf Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit beschränkt, wenn die Vergütung 720 € jährlich nicht übersteigt.

• Gemeinnützige Organisationen können nun andere gemeinnützige Organisationen 
leichter mit Kapital unterstützen, denn dies war bisher nur in begrenztem Umfang 
möglich. Die Regelung ermöglicht vor allem die Schaffung sog. Stiftungslehrstühle 
an Universitäten.
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• Die Umsatzgrenze für sportliche Veranstaltungen wird um 10.000 € auf 45.000 € 
angehoben. Veranstaltungen, die sich im Rahmen dieser Umsatzgrenze bewegen, 
sind steuerfrei.

Anmerkung: Durch die gesetzlichen Änderungen – insbesondere im Zusammenhang mit 
der Erhöhung der Ehrenamtspauschale und der Übungsleiterpauschale – bedürfen viele 
„Vereinssatzungen“ ggf. einer Anpassung. Lassen Sie sich vor der Anpassung beraten!

Mit dem „Gesetz zur Umsetzung der Amtshilferichtlinie sowie zur Änderung 
steuerlicher Vorschriften“ soll die gegenseitige Amtshilfe in der EU in Steu-
erangelegenheiten verbessert und außerdem eine ganze Reihe steuerlicher 
Änderungen vorgenommen werden. Aufgegriffen werden damit Maßnah-
men, die zunächst im Jahressteuergesetz 2013 enthalten waren. 

Ein Teil des Gesetzes betrifft die private Nutzung von Geschäftsfahrzeugen. Nach der 
derzeitigen Regelung seien Elektrofahrzeuge und extern aufl adbare Hybridfahrzeuge 
wegen ihres höheren Listenpreises benachteiligt. Die 1-%-Regelung wird beibehalten, 
allerdings soll der Listenpreis um die Kosten des Batteriesystems reduziert werden; 
maximal um 10.000 €. Für nach dem 31.12.2013 angeschaffte Fahrzeuge wird dieser 
Höchstbetrag um jährlich 500 € reduziert. Die Regelung wird außerdem zeitlich auf bis 
zum 31.12.2022 erworbene Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge beschränkt.

Um Steuern bei grenzüberschreitenden Aktivitäten ordnungsgemäß festsetzen zu kön-
nen, soll es in Zukunft Amtshilfe bei allen Steuern geben. Mit dem Gesetz müssen auch 
die Mehrwertsteuersystemrichtlinie, die Rechnungsstellungsrichtlinie sowie die soge-
nannte Mutter-Tochter-Richtlinie umgesetzt werden. 

Veränderungen sind beim automatisierten Verfahren bei der Erfassung der Kirchensteuer 
auf Kapitalerträge ab 2015 vorgesehen. Danach sind Kirchensteuerabzugsverpfl ichtete 
(zum Beispiel Banken und Lebensversicherungen) verpfl ichtet, einmal im Jahr die Kir-
chensteuermerkmale ihrer Kunden beim Bundeszentralamt für Steuern abzufragen und 
gegebenenfalls die Kirchensteuer wie jetzt schon die Abgeltungsteuer von den Kapital-
erträgen der Kunden einzubehalten und abzuführen. 

Die private Nutzung eines Kfz, das zu mehr als 50 % betrieblich genutzt 
wird, ist für jeden Kalendermonat mit 1 % des inländischen Listenpreises 
im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung 
einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen. Diese Bewertungsregel kommt 
nicht zum Tragen, wenn eine private Nutzung nicht stattgefunden hat. 

 
Nach allgemeiner Lebenserfahrung werden dienstliche oder betriebliche Fahrzeuge, 
die zu privaten Zwecken zur Verfügung stehen, auch tatsächlich privat genutzt. Dafür 
spricht der Beweis des ersten Anscheins. Etwas anderes gilt, wenn es sich um ein Fahr-
zeug handelt, das typischerweise zum privaten Gebrauch nicht geeignet ist. I. d. R. geht 
die Finanzverwaltung aufgrund der Anscheinsbeweisregel regelmäßig davon aus, dass 
eine private Nutzung stattgefunden hat.

Der Beweis des ersten Anscheins kann durch den sog. Gegenbeweis entkräftet oder 
erschüttert werden. Hierzu ist der Vollbeweis des Gegenteils nicht erforderlich. Die 
Steuerpfl ichtigen müssen also nicht beweisen, dass eine private Nutzung des Kfz nicht 
stattgefunden hat. Erforderlich, aber auch ausreichend ist nach einer Entscheidung des 
Bundesfi nanzhofs vom 4.12.2012, dass ein Sachverhalt dargelegt (und im Zweifelsfall 
nachgewiesen) wird, der die ernsthafte Möglichkeit eines anderen als des der allgemei-
nen Erfahrung entsprechenden Geschehens ergibt. 

Danach ist der Beweis des ersten Anscheins, der für eine private Nutzung betrieblicher 
Pkw spricht, dann entkräftet, wenn für private Fahrten andere Fahrzeuge zur Verfügung 
stehen, die dem betrieblichen Fahrzeug in Status und Gebrauchswert vergleichbar sind. 
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In seinem Urteil vom 11.12.2012 hat der Bundesfi nanzhof (BFH) präzisiert, 
unter welchen Voraussetzungen Aufwendungen für langjährig leer stehende 
Wohnimmobilien als vorab entstandene Werbungskosten bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung steuerlich abziehbar sind. 

 
In dem Verfahren ging es um zwei Wohnobjekte in einem vom Steuerpfl ichtigen (teil-
weise) selbst bewohnten, 1983 bezugsfertig gewordenen Haus. Eine Wohnung im ersten 
Obergeschoss war bis August 1997 vermietet; seitdem steht sie leer. Der Steuerpfl ichtige 
schaltete etwa vier Mal im Jahr Chiffreanzeigen in einer überregionalen Zeitung, in de-
nen er die Wohnung möbliert zur Anmietung anbot. Die Miethöhe errechnete er aus dem 
jeweils aktuellen Mietspiegel. Nach Angaben des Vermieters hätten sich bis heute keine 
„geeignet erscheinenden Mieter“ gemeldet. Ein im Dachgeschoss des Hauses liegendes 
Zimmer mit Bad war zu keinem Zeitpunkt vermietet. Eine Vermietung sei auch nicht 
(mehr) beabsichtigt; in früheren Jahren habe er aber gelegentlich (erfolglos) Aushänge 
in der Nachbarschaft angebracht, mit denen das Zimmer zur Anmietung angeboten 
wurde. Wegen des Leerstands machte der Kläger in seinen Einkommensteuererklärun-
gen Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung geltend, die das Finanzamt unter 
Hinweis auf eine fehlende Vermietungsabsicht nicht berücksichtigte. 
 
Der BFH geht davon aus, dass es sich hier nicht um ernsthafte und nachhaltige Ver-
mietungsbemühungen handelt. Eine Berücksichtigung der für das Dachgeschosszimmer 
entstandenen Aufwendungen komme schon deshalb nicht in Betracht, weil der Steuer-
pfl ichtige dieses Objekt gar nicht habe vermieten wollen. Aber auch die für die Wohnung 
im ersten Obergeschoss angefallenen Kosten könnten nicht abgezogen werden. Denn 
die geschalteten Zeitungsanzeigen seien erkennbar nicht erfolgreich gewesen. Daher 
hätte der Steuerpfl ichtige sein Verhalten anpassen und sowohl geeignetere Wege der 
Vermarktung suchen als auch seine Vermietungsbemühungen intensivieren müssen. 
Zudem sei es dem Kläger zuzumuten gewesen, Zugeständnisse (etwa bei der Miet-
höhe oder im Hinblick auf die für ihn als Mieter akzeptablen Personen) zu machen. 
Da dies nicht getan wurde, ist davon auszugehen, dass der Entschluss zur Einkünfteer-
zielung aufgegeben wurde.  

Anmerkung: Die Gründe der Entscheidung geben auch Hinweise, wie andere Leerstand-
situationen – etwa im Falle regelmäßiger, aber aus anderen Gründen vorübergehend 
erfolgloser oder nur verhaltener Vermietungsaktivitäten des Steuerpfl ichtigen – zu be-
urteilen sind. Daneben nimmt der BFH auch zu der Frage Stellung, wie mit dem lang-
jährigen Leerstand in Gebieten mit einem strukturellen Überangebot von Immobilien 
zu verfahren ist. Denn der langjährige Leerstand von Wohnungen ist ein allgemeines 
Problem, zu dem beim BFH noch eine Reihe von Verfahren anhängig sind. Wir werden 
Sie über diese Informationsschreiben dazu immer auf dem Laufenden halten.

Zuwendungen des Arbeitgebers sind nicht als Arbeitslohn zu versteuern, 
wenn sie nicht der Entlohnung des Arbeitnehmers dienen. Dies kann bei 
Leistungen aus Anlass von Betriebsveranstaltungen der Fall sein, wenn diese 
Veranstaltungen der Förderung des Kontakts der Arbeitnehmer untereinan-
der dienlich sind. 

Die lohnsteuerrechtliche Wertung derartiger Zuwendungen hängt nicht davon ab, ob 
die Vorteilsgewährung im Einzelfall üblich ist. Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat vielmehr 
in seiner bisherigen Rechtsprechung in typisierender Gesetzesauslegung eine Freigren-
ze angenommen, bei deren Überschreitung erst die Zuwendungen als steuerpfl ichtiger 
Arbeitslohn zu qualifi zieren sind. Die Finanzverwaltung legt ab Veranlagungszeitraum 
2002 eine Freigrenze von 110 € je Veranstaltung und Teilnehmer (inklusive Familienan-
gehörigen) zugrunde.

Der BFH hat mit Urteil vom 12.12.2012 entschieden, dass eine ständige Anpassung des 
Höchstbetrags (Freigrenze) an die Geldentwertung nicht Aufgabe des Gerichts sei. Nach 
seiner Auffassung ist zumindest für das Jahr 2007 noch an der Freigrenze in Höhe von 
110 € festzuhalten. Er fordert jedoch die Finanzverwaltung auf, „alsbald“ den Höchstbe-
trag auf der Grundlage von Erfahrungswissen neu zu bemessen. 
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Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sowie die Kosten der Aus-
stattung können als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn für die be-
triebliche oder berufl iche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 
steht. Die Höhe der abziehbaren Aufwendungen wird dann gesetzlich auf 

1.250 € begrenzt. Die Beschränkung der Höhe nach gilt nicht, wenn das Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und berufl ichen Betätigung bildet.

Unter einem häuslichen Arbeitszimmer wird ein Raum verstanden, der seiner Lage, Funk-
tion und Ausstattung nach in die häusliche Sphäre des Steuerpfl ichtigen eingebunden 
ist und vorwiegend der Erledigung gedanklicher, schriftlicher, verwaltungstechnischer 
oder organisatorischer Arbeiten dient. Ein solcher Raum ist typischerweise mit Büromö-
beln eingerichtet, wobei der Schreibtisch regelmäßig das zentrale Möbelstück ist. 

Nach einer Entscheidung des Bundesfi nanzhofs (BFH) vom 10.10.2012 setzt ein 
häusliches Arbeitszimmer nicht zwingend voraus, dass es mit bürotypischen Ein-
richtungsgegenständen ausgestattet ist und nur für Bürotätigkeiten genutzt wird. 
Jedenfalls kommt die Nutzung des „Übezimmers“ eines Berufsmusikers der Nutzung 
eines „typischen“ Arbeitszimmers durch Angehörige anderer Berufsgruppen gleich. Der 
BFH vermochte der Auffassung der Vorinstanz, das Übezimmer ähnele bei wertender 
Betrachtungsweise eher einem Tonstudio als einem Arbeitszimmer, bei dem die Kosten 
in voller Höhe steuerlich berücksichtigt worden wären, nicht zu folgen. 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) hat mit Urteil vom 17.12.2012 
entschieden, dass der Abzug von Werbungskosten in tatsächlicher Höhe bei 
den Einkünften aus Kapitalvermögen in den Fällen auf Antrag möglich ist, 
in denen der tarifl iche Einkommensteuersatz bereits unter Berücksichtigung 
des Sparer-Pauschbetrags unter dem Abgeltungssteuersatz von 25 % liegt.

In dem Verfahren machte eine Steuerpfl ichtige Werbungskosten geltend, die über den 
Sparerpauschbetrag hinausgehen. Nach Auffassung des FG sei zwar im Rahmen der Ab-
geltungssteuer grundsätzlich der Abzug von Werbungskosten ausgeschlossen, die über 
den Sparerpauschbetrag von 801 € hinausgehen. Dieses absolute Abzugsverbot sei aber 
jedenfalls in den Fällen verfassungswidrig, in denen der tarifl iche Steuersatz bereits 
bei Berücksichtigung nur des Sparerpauschbetrags unter dem Abgeltungssteuersatz von 
25 % liegt und tatsächlich höhere Werbungskosten angefallen sind. 

Ausdrücklich nicht entschieden hat das FG die Frage, ob der Ausschluss des Werbungs-
kostenabzugs in den Fällen verfassungsmäßig ist, in denen der Steuersatz des Steuer-
pfl ichtigen höher ist als der Abgeltungssteuersatz von 25 %.

Anmerkung: Inwieweit dieses Urteil Bestand haben wird, kann nicht abgeschätzt wer-
den. Jedenfalls wurde wegen grundsätzlicher Bedeutung des Sachverhalts die Revision 
zum Bundesfi nanzhof zugelassen.
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli.-Zuschlag (mtl.)

10.4.2013

Sozialversicherungsbeiträge 26.04.2013

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

seit 1.1.2013 = - 0,13 %, 1.1.2012 - 31.12.2012 = 0,12 %, 1.7.2011 - 31.12.2011 = 0,37 %, 
1.7.2009 – 30.6.2011 = 0,12 %
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 
2010 = 100 

2013: Januar = 104,5  2012: Dezember = 105,0; November = 104,7; Oktober = 104,6; 
September = 104,6; August = 104,5;  Juli = 104,1
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren.

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


